
Rechtliche Hilfestellung und Au�lärung

Der Bundesverband Reproduk�onsmedizinischer Zentren Deutschlands e. V. 
(BRZ) unterstützt Menschen  mit unerfülltem Kinderwunsch bei der 
Durchsetzung ihrer Rechte gegenüber Kostenträgern, durch Au�lärung, 
Urteilsdokumenta�on und rechtliche Beratung.

Private Krankenversicherung  
und Kinderwunsch

Fallbeispiele

Suchbegriff
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um eine op�male Leistung zu gewährleisten. Wenn Sie auf „Alle 
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auf „Nur Unverzichtbare akzep�eren“ erklären Sie sich mit der 
Verwendung von Cookies einverstanden, die für die Funk�on 
der Webseite unbedingt erforderlich sind. Weitere 
Informa�onen finden Sie in unseren Cookie-Richtlinien.
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Suche

Ihr Anspruch – 
wir klären auf

Die Geschä�sstelle des Bundesverbands Reproduk�onsmedizinischer Zentren Deutschlands e. V. (BRZ) ist seit 

Jahren mit den Herausforderungen vertraut, denen sich Paare mit unerfülltem Kinderwunsch bei der Durchsetzung 

ihrer Rechte gegenüber Kostenträgern stellen müssen. Besonders im Bereich der privaten Krankenversicherung 

zeigt sich häufig, dass berech�gte Ansprüche trotz klarer Rechtslage nicht vollständig anerkannt werden. 

 

Mit dieser Website möchte der BRZ Transparenz schaffen, indem er die häufigsten Argumente der Versicherer 

offenlegt und die Hintergründe beleuchtet. Unter der Rubrik „Quellen“ werden nach und nach relevante Urteile 

und Stellungnahmen bereitgestellt, um Kinderwunschpaaren, behandelnden Ärzten, Rechtsvertretern und sogar 

den Versicherern selbst eine Orien�erungshilfe zu bieten. Ziel ist es, die Klärung der Sachlage und die 

Kostenersta�ung zu beschleunigen. 

 

Wich�g bleibt jedoch, vor einer Behandlung den individuellen Versicherungsvertrag sorgfäl�g zu prüfen, da 
dieser maßgeblich für den Leistungsanspruch ist. Der BRZ empfiehlt, dies frühzei�g zu klären. 
 

Ein besonderer Dank gilt Rechtsanwalt Holger Eberlein für seine Unterstützung bei der Entwicklung dieser 

Internetseite.

Fallbeispiele

Muss vor Behandlungsbeginn ein Antrag auf Genehmigung bei der PKV eingereicht werden?

Obwohl alle Voraussetzungen erfüllt waren, kehnt meine PKV die Erstattung der Kosten ab, weil vor Behandlungsbeginn  

tarifgemäß keine Genehmigung erteilt worden sei. Ist der Genehmigungsvorbehalt in der Tarifgestaltung und damit 

die Ablehnung rechtens?

Meine PKV verlangt Informationen über meinen Partner / meine Partnerin, obwohl nur ich eine 

Krankheitskostenversicherung bei dieser Versicherungabgeschlossen habe. Müssen wir diese Daten herausgeben?

Was ist das Verursacherprinzip?
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Die Geschä�sstelle des Bundesverbands Reproduk�onsmedizinischer Zentren Deutschlands e. V. (BRZ) ist 
seit Jahren mit den Herausforderungen vertraut, denen sich Paare mit unerfülltem Kinderwunsch bei der 
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anerkannt werden. 
 
Mit dieser Website möchte der BRZ Transparenz schaffen, indem er die häufigsten Argumente der 
Versicherer offenlegt und die Hintergründe beleuchtet. Unter der Rubrik „Quellen“ werden nach und nach 
relevante Urteile und Stellungnahmen bereitgestellt, um Kinderwunschpaaren, behandelnden Ärzten, 
Rechtsvertretern und sogar den Versicherern selbst eine Orien�erungshilfe zu bieten. Ziel ist es, die 
Klärung der Sachlage und die Kostenersta�ung zu beschleunigen. 
 
Wich�g bleibt jedoch, vor einer Behandlung den individuellen Versicherungsvertrag sorgfäl�g zu prüfen, 
da dieser maßgeblich für den Leistungsanspruch ist. Der BRZ empfiehlt, dies frühzei�g zu klären. 
 
Ein besonderer Dank gilt Rechtsanwalt Holger Eberlein für seine Unterstützung bei der Entwicklung dieser 
Internetseite.

Die PKV darf die Übermi�lung der wesentlichen medizinischen Daten auch der Partner verlangen, um das Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen 

(Erkrankung des Versicherten, hinreichende Erfolgsaussicht von mindestens 15% pro Embryo-Transfer) überprüfen zu können. Es besteht darüber 

hinaus aber KEINE Verpflichtung zur Übermi�lung sons�ger Unterlagen aus dem Versicherungsverhältnis der Partner. Dies betri� sämtliche 

Korrespondenz, Anträge und Bescheide. Der Versicherte muss die benö�gten medizinischen Daten zur Verfügung stellen. Der Versicherer darf 

seine Kostenübernahme jedoch nicht davon abhängig machen, dass der Partner eine generelle Befreiung von der Schweig

Fallbeispiele

Muss vor Behandlungsbeginn ein Antrag auf Genehmigung bei der PKV eingereicht werden?

Obwohl alle Voraussetzungen erfüllt waren, kehnt meine PKV die Erstattung der Kosten ab, weil vor Behandlungsbeginn 
tarifgemäß keine Genehmigung erteilt worden sei. Ist der Genehmigungsvorbehalt in der Tarifgestaltung und damit die 
Ablehnung rechtens?

Meine PKV verlangt Informationen über meinen Partner / meine Partnerin, obwohl nur ich eine Krankheitskostenversicherung bei 
dieser Versicherungabgeschlossen habe. Müssen wir diese Daten herausgeben?

Was ist das Verursacherprinzip?

Meine PKV verlangt Zusatzuntersuchungen bzw. Eingriffe, die nach ärztlicher Feststellung nicht erforderlich sind. Insbesondere 
verlangt sie von meiner Partnerin eine Laparaskopie (Bauchspiegelung) zur Überprüfung der Eileiterdurchgängigkeit, obwohl eine 
männliche Fruchtbarkeitsstörung nachgewiesen wurde. Müssen wri darauf eingehen?

Urteil OLG Zweibrücken AZ 1 U 78/11

BGH Urteil AZ IV ZR 133/05

Fallbeispiele Quellennachweise
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Reproduk�onsmedizinischer Zentren 
Deutschlands e. V. (BRZ) unterstützt Menschen  
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Fallbeispiele

Muss vor Behandlungsbeginn ein Antrag 
auf Genehmigung bei der PKV 
eingereicht werden?

Obwohl alle Voraussetzungen erfüllt waren, 
kehnt meine PKV die Erstattung der Kosten 
ab, weil vor Behandlungs-beginn tarifgemäß 
keine Genehmigung erteilt worden sei. Ist 
der Genehmigungsvorbehalt in der Tarif-
gestaltung und damit die Ablehnung 
rechtens?

Die PKV darf die Übermittlung der 
wesentlichen medizinischen Daten auch 
der Partner verlangen, um das Vorliegen 
der Leistungsvoraussetzungen 
(Erkrankung des Versicherten, 
hinreichende Erfolgsaussicht von 
mindestens 15% pro Embryo-Transfer) 
überprüfen zu können. Es besteht darüber 
hinaus aber KEINE Verpflichtung zur 
Übermittlung sonstiger Unterlagen aus 
dem Versicherungsverhältnis der Partner. 
Dies betrifft sämtliche Korrespondenz, 
Anträge und Bescheide. Der Versicherte 
muss die benötigten medizinischen Daten 
zur Verfügung stellen. Der Versicherer 
darf seine Kostenübernahme jedoch nicht 
davon abhängig machen, dass der Partner 
eine generelle Befreiung von der Schweig

Meine PKV verlangt Informationen über 
meinen Partner / meine Partnerin, obwohl 
nur ich eine Krankheitskostenversicherung 
bei dieser Versicherungabgeschlossen habe. 
Müssen wir diese Daten herausgeben?
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Die Geschä�sstelle des Bundesverbands 
Reproduk�onsmedizinischer Zentren 
Deutschlands e. V. (BRZ) ist seit Jahren mit den 
Herausforderungen vertraut, denen sich Paare mit 
unerfülltem Kinderwunsch bei der Durchsetzung 
ihrer Rechte gegenüber Kostenträgern stellen 
müssen. Besonders im Bereich der privaten 
Krankenversicherung zeigt sich häufig, dass 
berech�gte Ansprüche trotz klarer Rechtslage 
nicht vollständig anerkannt werden. 
 
Mit dieser Website möchte der BRZ Transparenz 
schaffen, indem er die häufigsten Argumente der 
Versicherer offenlegt und die Hintergründe 
beleuchtet. Unter der Rubrik „Quellen“ werden 
nach und nach relevante Urteile und 
Stellungnahmen bereitgestellt, um 
Kinderwunschpaaren, behandelnden Ärzten, 
Rechtsvertretern und sogar den Versicherern 
selbst eine Orien�erungshilfe zu bieten. Ziel ist es, 
die Klärung der Sachlage und die 
Kostenersta�ung zu beschleunigen. 
 
Wich�g bleibt jedoch, vor einer Behandlung den 
individuellen Versicherungsvertrag sorgfäl�g zu 
prüfen, da dieser maßgeblich für den 
Leistungsanspruch ist. Der BRZ empfiehlt, dies 
frühzei�g zu klären. 
 
Ein besonderer Dank gilt Rechtsanwalt Holger 
Eberlein für seine Unterstützung bei der 
Entwicklung dieser Internetseite.

QUELLENNACHWEIS

Meine PKV verlangt Zusatzuntersuchungen 
bzw. Eingriffe, die nach ärztlicher Feststellung 
nicht erforderlich sind. Insbesondere verlangt 
sie von meiner Partnerin eine Laparaskopie 
(Bauchspiegelung) zur Überprüfung der 
Eileiterdurchgängigkeit, obwohl eine 
männliche Fruchtbarkeitsstörung 
nachgewiesen wurde. Müssen wir darauf 
eingehen?

Was ist das Verursacherprinzip?
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Was ist das Verursacherprinzip?

Meine PKV verlangt Zusatzuntersuchungen bzw. Eingriffe, die nach ärztlicher Feststellung nicht erforderlich sind. Insbesondere 
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